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An die 

Parlamentsdirektion 

1017 Wie n D.tum: 8. AUG. 1988 

Die Präsidentschaftskanzlei beehrt sich mitzuteilen, 

daß der vom Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst mit Zahl 

602.322/12-V/1/88 übermittelte Entwurf eines Bundesge

setztes, mit dem das Uberwachungsgebührengesetz geändert 

wird, aus der Sicht des ho. Wirkungsbereiches keinen 

Anlaß zu Bemerkungen gibt. 

Der Kabinettsvizedirektor: 

Dr. Lutterotti 
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